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1. Einleitung: Sprachlosigkeit in der Wohnungsfrage

„Ich habe nichts verstanden. Die haben da über Paragrafen geredet, 
aber ich wollte doch nur erklären, warum ich nicht zahlen konnte.“ 
– Diese Aussage einer Mieterin nach einem Räumungsverfahren ist 
keine Ausnahme, sondern Ausdruck eines strukturellen Problems: Der 
Zugang zum Recht ist ungleich verteilt, nicht nur materiell, sondern 
auch sprachlich. In deutschen Amtsgerichten treffen juristische Formeln, 
institutionelle Codes und ritualisierte Verfahren auf Menschen, deren 
Erfahrungen und Bedürfnisse in dieser Sprache keinen Ausdruck finden. 
Diese Diskrepanz ist keine bloße Frage von Kommunikation, sondern ein 
Ausdruck von Macht.

Während das deutsche Mietrecht formal den Schutz der Mieter:innen 
betont, erleben viele die konkrete Praxis vor Gericht als entmündigend, 
technokratisch und sprachlich exklusiv. Die Sprache des Rechts wird 
zur Barriere – nicht nur in semantischer Hinsicht, sondern auch emo-
tional und räumlich. Menschen fühlen sich fremd im Gericht, weil ihre 
Ausdrucksformen dort keine Geltung erfahren. Sprachliche Ausgrenzung 
wird so zu einem Teil der städtischen Verdrängungsmechanismen, 
die in aktuellen Debatten um Gentrifizierung, Wohnungsnot und 
soziale Ungleichheit meist auf ökonomische Faktoren reduziert 
werden. Dabei ist Sprache – selbst wiederum in Zusammenhang 
mit ökonomischen Faktoren stehend – ein zentraler Bestandteil 
urbaner Herrschaftsverhältnisse.

Kritische Stadtforschung hat in den letzten Jahren verstärkt darauf 
hingewiesen, dass rechtliche und institutionelle Ordnungen nicht nur 
räumlich wirksam, sondern auch sprachlich formierend sind (Kogler/
Hamedinger 2024; Bauer/Nöthen 2021). Sprache wirkt hier nicht nur 
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als Mittel der Normdurchsetzung, sondern auch als Medium der 
Subjektivierung, als Individualisierung von Schuld und Ausgrenzung. 
Die Frage nach Verständlichkeit ist daher nicht bloß didaktisch oder so-
zialarbeiterisch zu verstehen, sondern politisch: Wer spricht das Recht 
– und wer darf gehört werden? Wer verfügt über die Begriffe, mit denen 
urbane Konflikte verhandelt werden?

In diesem Beitrag fragen wir, wie Übersetzung als politische Praxis 
sichtbar und nutzbar gemacht werden kann – und welchen Beitrag kol-
laborative Forschung dazu leisten kann.

2. Gerichte als Orte sprachlicher Gewalt

Gerichtsverfahren sind Vorgänge performativer Kommunikation, 
als deren primäres Medium im Folgenden Sprache in Schrift und ge-
sprochenem Wort verstanden wird. Was sprachlich ausgedrückt, 
nicht ausgedrückt oder nicht verstanden wird, hat unmittelbare 
Konsequenzen: für den Verlust der Wohnung, für den Schuldenstand, 
für die Einschätzung von Glaubwürdigkeit. Während unserer ethno-
graphischen Forschung in Amtsgerichten haben wir beobachtet, wie 
juristische Sprache zugleich strukturierend und ausschließend wirkt. 
Besonders in Räumungsverfahren zeigt sich ein frappierender Mangel 
an Verständlichkeit, an aktiver Übersetzung, an Zuhören. All diesen 
Aspekten von Kommunikation ist der Zugriff auf Sprache gemein, wobei 
durch die verwendete oder vorausgesetzte Sprache Ausschlüsse produ-
ziert werden. Denn in den Verfahren wird auf einer Sprachebene operiert, 
die nicht für, sondern häufig gegen die Betroffenen arbeitet. Anknüpfend 
an Patricia Ewick und Susan S. Silbey (1998) sowie Mariana Valverde 
(2009) verstehen wir Gerichte nicht nur als Orte der Entscheidung, son-
dern als institutionelle Bühnen, auf denen Sprache Macht formt – durch 
Ausschluss, Formalisierung und Entwertung von Erfahrungswissen.

Dabei ist nicht nur die Sprache der Richter:innen und Anwält:innen 
von Bedeutung, sondern auch die gesamte Infrastruktur des Sprechens: 
Wer spricht wann? Wer darf unterbrechen? Welche Formulierungen 
gelten als sachlich, welche als emotional, störend oder irrelevant? In 
der Regel bestimmen institutionelle Routinen darüber, welche Arten 
des Sprechens Raum erhalten – und welche nicht. Auch nonverbale 
Ausdrucksformen, Schweigen, Gesten oder Akzente können hier als 
Zeichen der Unangemessenheit gewertet werden.
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Die Gerichte funktionieren in dieser Perspektive als sprachpolitische 
Institutionen: Sie setzen ein Regime der Legitimität durch, das bestimm-
te Formen des Wissens – insbesondere Erfahrungswissen, affektive 
Erzählungen oder nicht standardisierte Ausdrucksweisen – systematisch 
marginalisiert. Dies ist besonders folgenreich in Verfahren, in denen 
der Ausgang massiv in das Leben der Betroffenen eingreift, wie etwa bei 
Räumungsklagen. Hier treffen juristische Objektivitätsansprüche auf 
biografische Krisen. Gerichtssprache, so unsere These, operiert in diesen 
Kontexten nicht nur als Mittel der Rechtsprechung, sondern als Instrument 
sozialer Distanzierung – unter dem Vorwand eines „Neutralitätsgebots“. 
Diese sprachliche Distanzierung steht dabei im Einklang zur mangel-
haften rechtlichen Repräsentation von Mieter:inneninteressen, denen 
gegenüber eine historisch gestärkte Eigentümer:innenposition steht.

3. Sprachlosigkeit als soziale Erfahrung

Sprachlosigkeit ist kein individuelles Problem mangelnder Bildung oder 
Vorbereitung. Sie ist eine kollektive Erfahrung, die sich aus asymmetri-
schen Machtverhältnissen speist. In Gesprächen mit Mieter:innen und 
Unterstützer:innen wurde uns als Prozessbeobachter:innen deutlich, wie 
häufig das Gefühl geäußert wurde, sich nicht mitteilen zu können – nicht 
im Sinne von Schweigen, sondern im Sinne des Nicht-Gehört-Werdens. 
Die Differenz zwischen Lebensrealität und Gerichtssprache schafft ein 
Klima, in dem eigene Erfahrungen als irrelevant oder sogar störend er-
scheinen. Diese Form der epistemischen Gewalt ist eng mit räumlicher 
Verdrängung verbunden.

Der Begriff der „Unsichtbaren Arbeit“ (Star/Strauss 1999) hilft hier, die 
nicht anerkannte, aber notwendige Übersetzungsarbeit zu fassen, die 
Mieter:innen, Sozialarbeiter:innen und sonstige Unterstützende leisten 
(oder die von ihnen abverlangt werden), um sich im Verfahren über-
haupt orientieren zu können. Diese Arbeit ist oft emotional aufgeladen, 
fragmentarisch und findet im Hintergrund statt – beim Auffinden und 
Ausfüllen von Formularen, beim Nachfragen in Beratungsstellen, beim 
gemeinsamen Durchgehen von Behördenpost. Sie bleibt institutionell un-
sichtbar, obwohl sie für das rechtliche Bestehen im Verfahren zentral ist.

Zugleich verweisen wir auf jüngere Ansätze der feministischen 
Geographien von der „global-intimen Verwobenheit“ von Sprache und 
Körper (Pratt/Rosner 2012) und des Zuhauses (Brickell 2012; Vogelpohl 
2022), die zeigen, dass die gefühlte Überforderung, die mit Sprachlosigkeit 
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und fehlenden Möglichkeiten zur „Übersetzung“ der eigenen Emotionen, 
Erlebnisse und Anliegen im Feld des Wohnens einhergeht, nicht nur als 
Defizit, sondern als soziales Symptom einer gewaltvollen Raumpolitik 
gelesen werden kann. Sprachlosigkeit entsteht nicht nur durch mangeln-
des Verständnis juristischer Begriffe, sondern auch durch institutionelle 
Kontexte, in denen bestimmte Ausdrucksweisen nicht vorgesehen oder 
sogar sanktioniert sind. Wer weint, wird als irrational gelesen; wer insis-
tiert, als unkooperativ; wer schweigt, als passiv. Der Raum des Gerichts 
ist in dieser Perspektive ein kontrollierter Raum der Sprache, der Affekte 
und der Zeit.

Auch das Erzählen selbst steht unter Druck: Viele Mieter:innen be-
richteten, dass ihre (Wohn-)Biografie und die damit verbundene 
Übersetzungsarbeit des „Warum“ und „Wie“ einer drohenden Entmietung 
nicht in der Kürze des Verfahrens unterzubringen sei. Ihre Erzählung 
von Krankheit, Jobverlust, familiären Belastungen oder rassistischer 
Diskriminierung passt nicht in die Logik des Mietrückstands. Der 
Versuch, das eigene Leben zu erklären, scheitert oft an den engen Fristen 
und formalen Strukturen des Verfahrens. Daraus entsteht eine dop-
pelte Entwertung: Die Geschichte der von Wohnungsverlust bedrohten 
Mieter:innen wird nicht nur nicht gehört, sondern auch als irrelevant 
abgetan – und dies in der Tendenz umso mehr, je stärker sie auf sich 
allein gestellt sind, also ohne Rechtsbeistand erscheinen. Kommt es 
während der Verhandlung doch zu Momenten des Gehört-Werdens, zeigt 
sich die Entladung dieser verinnerlichten Machtungleichheiten in über-
mäßiger Dankbarkeit und Demut. Fehlt diese, wird dieser Umstand von 
Richter:innen und/oder den anwesenden Wohnungseigentümer:innen 
unmittelbar gerügt. Das Gericht folgt nach klaren Regeln, Normen 
und (ungeschriebenen) Gesetzen. Sind diese nicht bekannt, entstehen 
unmittelbar Nachteile.

Die von uns gemeinsam weiterentwickelte Faltkarte versucht, genau 
hier anzusetzen: Sie schafft eine außergerichtliche Übersetzungsebene, 
auf der nicht nur Verfahren, Regeln und Gesetzmäßigkeiten einer 
Entmietung erklärt, sondern auch Erfahrungen von Betroffenen an-
erkannt, sichtbar gemacht und miteinander geteilt werden können.

4. Die Faltkarte als Übersetzungsarbeit

Die erste Version der Faltkarte entstand im Jahr 2023 im Rahmen eines kol-
laborativen Prozesses in Bonn – in enger Zusammenarbeit mit der Bonner 
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Offensive gegen Wohnungslosigkeit, Mieter:innenberatungsstellen, 
Sozialarbeiter:innen und Betroffenen. Ziel war es, den juristischen Ablauf 
drohender Räumungen aus der Perspektive der Betroffenen verständ-
lich zu machen. Diese erste Ausgabe – Drohender Wohnungsverlust in 
Bonn (Klosterkamp et al. 2023; vgl. Abb. 1, 2 und 3) – diente als Grundlage 
für eine weiterentwickelte Fassung (vgl. Abb. 4), die wir gemeinsam 
mit der Studiengruppe Informationsdesign an der Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle gestaltet haben.

Abb. 1 und 2  Titelbild und Einblick in die ersten zwei Seiten der für Bonn entwickelten 
Faltkarte (Quelle: Klosterkamp et al. 2023; unter Beteiligung von Lea Haak, Irene Johannsen, 
Hannah Wayand und Greta Wierichs, Geographisches Institut der Universität Bonn; © Sarah 
Klosterkamp)
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Abb. 2

Ziel war es, die zentralen Schritte eines Räumungsverfahrens vi-
suell, sprachlich und räumlich zu vermitteln – jenseits klassischer 
Beratungsmaterialien. Die überarbeitete Version der Faltkarte ist mitt-
lerweile für mehrere Städte erschienen – darunter Köln, Frankfurt 
am Main und Halle (Saale) – und wird jeweils lokal angepasst. Sie 
versteht sich selbst als Übersetzungsarbeit zwischen verschiedenen 
Wissensfeldern: juristische, gestalterische, aktivistische und alltags-
praktische Expertise fließen ineinander. Sie benennt Fristen, Rechte und 
Handlungsspielräume, erläutert Begriffe und institutionelle Abläufe – 
und macht damit sichtbar, was in vielen Verfahren intransparent bleibt. 
Der Entstehungsprozess war von intensiven Aushandlungen geprägt: 
Welche Sprache verwenden wir? Wie können wir komplexe Verfahren 
vereinfachen, ohne zu verfälschen? Welche visuellen Formen wirken 
unterstützend, welche paternalistisch?

Dabei zielte die von uns und gemeinsam mit vielen anderen entwickelte 
Faltkarte nicht nur auf Betroffene, sondern auch auf Multiplikator:innen 
– Sozialarbeiter:innen, Aktivist:innen, solidarische Nachbarschaften. 
Sie wurde in Infoveranstaltungen verteilt, in Beratungen eingesetzt, auf 
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Abb. 3  Rückseite der Bonner Faltkarte mit rechtlichen Einordnungen und Hilfestellungen 
(Quelle: Klosterkamp et al. 2023, angelehnt an Vorarbeiten der GISS – Gesellschaft für innovative 
Sozialforschung und Sozialplanung e. V.; © Sarah Klosterkamp)
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Social Media verbreitet und in mehreren Workshops gemeinsam gelesen. 
Ihre Wirksamkeit besteht nicht nur in der Verbreitung, sondern in der 
gemeinsamen Aneignung: Die Faltkarte erzeugt Räume der Diskussion, 
der Nachfrage, des Widerspruchs.

Abb. 4  Die erweiterten Faltkarten für die Städte Köln, Frankfurt am Main und Halle/Saale 
(Quelle: unter Beteiligung der Studiengruppe Informationsdesign der Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein, Illustration: Philip Bellmann; © Sarah Klosterkamp 2025)
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Abb. 5  Aufbereitung der Eindrücke der ethnographischen Erhebung am 
Amtsgericht Halle/Saale gemeinsam mit Anna Unterstab und Annabel 
Eckmann (Quelle: © Sarah Klosterkamp 2025)

5. Zwischen Aktivismus, Betroffenheit, Design und kritischer 
Stadtforschung

Die Faltkarte steht exemplarisch für eine kollaborative Stadtforschung, 
die nicht nur erklärt, sondern eingreift. Sie ist nicht neutral: Sie rich-
tet sich gegen Ausschlüsse, gegen die Verschleierung institutioneller 
Macht, gegen die Normalisierung von Räumung. Als kritische karto-
graphische Intervention mit und über die Sprache und notwendige 
Übersetzungsarbeiten des Rechts visualisiert sie nicht nur Räume des 
Rechts, sondern auch jene der Handlungsmacht. Die Zusammenarbeit mit 
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Abb. 6  Weitere Überarbeitung eines Entwurfs durch Philip Bellmann und 
Sarah Klosterkamp, basierend auf Feedback durch Jurist:innen und lokale 
Initiativen (Quelle: © Anna Unterstab 2025)

Fachberatungsstellen, Betroffenen, lokalen Recht-auf-Stadt-Initiativen 
und Gestalter:innen war geprägt von der Suche nach gemeinsamen 
Ausdrucksformen: Wie lässt sich institutionelles Wissen aneignen, um 
es zu entmächtigen? Wie lässt sich die Erfahrung des Wohnungsverlusts 
benennen, ohne mit ihr einhergehende Stigmatisierungen zu reprodu-
zieren? Diese Fragen führten uns zu einer Praxis, die Sprache, Raum und 
Bild in einem Kommunikationsmedium zusammenführt und als poli-
tische Ressource nutzbar macht. Die Suche nach diesem gemeinsamen 
Ausdruck, in dem sich möglichst viele wiederfinden können sollen, führ-
te dabei nicht am Umgang mit widersprüchlichen Vorstellungen über ihn 
vorbei. Auch wenn wir versucht haben, möglichst integrative Lösungen 
zu finden: Einige Widersprüche und Limitierungen (wie zum Beispiel die 
Beschränkung auf die deutsche Sprache) ließen sich auch für uns am 
Ende nicht vollständig auflösen. Zudem sind es letzten Endes immer 
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Anknüpfend an neuere Arbeiten zu „slow research“ (Mountz et al. 
2015) und „care-full urbanism“ (Askins/Blazek 2017) plädieren wir da-
für, gestalterisch-kollaborative Praktiken nicht als Ergänzung zur 
Forschung zu verstehen, sondern als deren integralen Bestandteil. Die 
Gestaltung der Faltkarte war eine Form des Zuhörens und der Sorge, 
welche Machtverhältnisse aufbricht – in einem Forschungsfeld, das von 
institutioneller Distanz und standardisierter Kommunikation geprägt ist.

Darüber hinaus hatte die gemeinsame Arbeit an der Faltkarte 
auch konkrete institutionelle Folgen: Sie führte während der ge-
meinsamen Ausarbeitung der lokalen Faltkarte für Köln auch zu ei-
nem Zusammenschluss verschiedener wohnungspolitischer und 

Die Faltkarte greift auf unterschiedliche Darstellungsformen zu-
rück: Neben schematischen Prozessdarstellungen und symbolischen 
Piktogrammen finden sich erläuternde Textpassagen, direkte Zitate 
und handgezeichnete Szenen aus Wohnsituationen, Wartezimmern 
und Gerichtssälen (vgl. Abb. 5 und 6). Die ihr zugrunde liegende visuelle 
Farb- und Bildsprache wurde bewusst gewählt, um Nähe zu erzeugen – 
nicht im Sinne emotionaler Dramatik, sondern als Einladung zur Selbst
verortung im dargestellten Prozess. Viele der verwendeten Begriffe und 
Szenen wurden im Austausch mit Personen aus Beratungskontexten und 
aus eigener Erfahrung von Menschen entwickelt, die von drohendem 
Wohnungsverlust betroffen sind und waren. So entstand eine visuelle 
Sprache der Übersetzung, die weder abschreckt noch vereinfacht, sondern 
in einfachen Worten Orientierung gibt, möglichst ohne zu normieren.

Diese Art von Gestaltung verstehen wir in der Tradition kritischer 
visueller Praxis (Mitchell 1994; Harley 2002) als eine Intervention in do-
minante Kommunikationsverhältnisse. Die Faltkarte funktioniert damit 
als Gegenkartographie – „counter-mapping“ (Dalton/Stallmann 2018) 
–, die institutionelle Abläufe sichtbar macht, ohne sie affirmativ zu 
wiederholen. Sie ist ein Ausdruck kollektiven Nachdenkens – ein Tool 
zur Orientierung und zugleich ein Beitrag zur Sichtbarmachung von 
Handlungsspielräumen und Erfahrungen im städtischen Raum.

wir als Autor:innen und Gestalter:innen, die mindestens ein gewichtiges 
Wort haben im Entscheidungsprozess darüber, wie was im Detail darge-
stellt – also übersetzt und kommuniziert – wird. Somit kommt uns eine 
Machtposition zu, auch wenn wir im Gestaltungsprozess immer wieder 
versucht haben, diese vor allem dafür zu nutzen, Machtverhältnisse aufzu-
brechen und ungleiche Informations- und Wissensbestände abzubauen.
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juristisch-aktivistischer Initiativen, die aufbauend auf den geteilten 
Einblicken nun seit Januar 2025 gemeinsam – und unter Beteiligung 
mit Personen aus unserem Forschungsprojekt – eine niedrigschwel-
lige Mieter:innenberatung durchführen, die mittlerweile einmal im 
Monat am Ebertplatz stattfindet. In dieser Kooperation zwischen der 
Recht-auf-Stadt-Initiative Köln, der Mietrecht Law Clinic Cologne und 
unserem Forschungsprojekt wird versucht, rechtliches Wissen nicht 
nur zu vermitteln, sondern auch gemeinsam weiterzuentwickeln – 
ausgehend von den Fragen, Konflikten und Geschichten, die in den 
Beratungen auftauchen und Antworten erfordern. Auch hier zeigt sich, 
dass Übersetzungsarbeit mit den und durch die Betroffenen nicht bei der 
Informationsvermittlung endet, sondern neue Formen kollektiver Praxis 
anstößt sowie in Verbindung aus wissenschaftlichen, juristischen, akti-
vistischen Ansätzen, Sichtweisen und Sprachen neues Wissen entstehen 
und weitergegeben werden kann.

6. Fazit: Übersetzen als städtische Handlungsmacht

Recht verständlich zu machen, heißt nicht, es zu vereinfachen – 
sondern es in Beziehung zu setzen: zu Erfahrungen, zu Körpern, zu 
Lebensrealitäten. Die Faltkarte ist für uns ein Versuch, diese kommu-
nikative Übersetzungsarbeit sichtbar zu machen und erfahrbar zu ge-
stalten. Übersetzen bedeutet hier nicht Vereinheitlichung, sondern 
Vermittlung. Es bedeutet, neue Koalitionen zu ermöglichen: zwischen 
Betroffenen, Forschenden, Aktivist:innen und Gestaltenden. Wir schla-
gen vor, Übersetzung als städtische Handlungsmacht zu denken – als 
eine Praxis, die nicht nur Bedeutungen überträgt, sondern Verhältnisse 
verändert, indem sie verschiedenen Akteur:innen im Feld des Wohnens 
die Möglichkeit gibt, sich in Verbindung zu setzen.

In einer Zeit, in der Wohnraum zunehmend zum Gegenstand ökono-
mischer Verwertung und juristischer Durchsetzung wird (Rolnik 2013; 
Aalbers 2016), braucht es Formen der Gegenöffentlichkeit, die die ins-
titutionelle Sprache von Ausschlüssen nicht nur kritisieren, sondern 
transformieren. Die Faltkarte versteht sich als ein solches Medium: als 
Einladung zum Widerspruch, zur Solidarität und zum Austausch.

Zugleich zeigt sich: Die gemeinsame Vermittlung und Spracharbeit 
ist nicht abgeschlossen. Sie beginnt mit der Übersetzung institutionel-
len Wissens, doch sie entfaltet ihre politische Wirksamkeit vor allem 
dann, wenn sie Beziehungen stiftet – zwischen sehr unterschiedlichen 
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Akteur:innen, Wissensformen und Ausdrucksweisen. Die Entstehung 
der Faltkarte war nicht nur ein Reflex auf bestehende Barrieren, sondern 
wurde selbst zu einem kollektiven Lernprozess, aus dem neue Praktiken, 
Kooperationen und institutionelle Infrastrukturen hervorgegangen sind. 
Übersetzung ist in diesem Sinne nicht nur Methode oder Medium, son-
dern ein Modus der Zusammenarbeit in prekären urbanen Kontexten. 
Sie schafft Verbindungen, wo vorher Trennungen herrschten – zwischen 
Recht und Alltag, zwischen Forschung und Aktivismus, zwischen Sprache 
und Bild, zwischen Erfahrung und Form. Sie ist auch Voraussetzung für 
Organisierung und somit die Möglichkeit längerfristiger Transformation 
des Rechts zugunsten von Mieter:innen.

In der Übersetzungsarbeit liegt daher ein utopisches Moment: Sie eröff-
net Räume, in denen andere Formen des Miteinanders, andere Zugänge 
zu Recht und andere Artikulationen urbaner Gerechtigkeit denkbar und 
sagbar werden.
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